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45. Sitzung des Auscchugses ffirVerkehr, Bau'und 9tadtentwicklung
am Mittwoch, den 19. September 20A7; TOP 17a, b, c

Antrag
der Fraktionen der CDUICSU und SPD

zur titteltung der Kommission
lftitreitung de] Kommisslon an den Rag das Europäirche Parlament den Europäischen
Wirtschafu- und Sozialausschuas und den Ausschuss der Reglonen
Ein Aktionsplan für Kapazltät, Effizienz und $icherheit von Flughäfen in Europa (inkl.
s888t07 ADD I und 5885/07 ADD 2l
KoM-Nr. (2006) 819 endg-; Ratsdok.-Nr. 5886107

zum Vorcchlag für eine Richtlinie des Europäischen Pariements und des Ratee
Vorschlag fi.lr eine Richtllnle dee Europälcchen Parlaments und det Rates zu
Flughafenentgelten (inkl- 5887t07 ADD I und 5887107 ADD 2l
KOltll-Nr. (2006) 820 endg.; Ratsdok.-Nr. 5887107

zum Bericht der Kommiesion
Eericht der Kommisslon llber die Anwendung der Rlchtlinis 96r57lEG des Rates vom
15. Oktober 1996
KOM-Nr. (2006) Ezl endg.; Ratsdok..Nr. 589r!t07

Der Ausschuss wolle beschließen:

l. Der Ausschuss ftir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung stellt fest:

1. Die Vorlage des Aktionsplane der Europäischen Kommission ftlr Kapazität, Effizienz
und Sicherheit von Flughäfen in Europa ist im Grundsatz zu begrüßen. Die Kommission
kommt zu einer realistischen Einschätzung des in den kommenden Jahren zu
enrartenden Wachstumstrends in der Luftverkehrsbranche mit den damit verbundenen
ökologischen und infrastrukturellen Fragestellungen.

2. Den durch die Verkehrsentwicklung prognostizierten Kapazitätsproblemen in
Deutschland kann durch einen Aus- und Neubau der deutschen Hubflughäfen und der
0brigen hoch belasteten Flughäfen sowie durcb eine effizientere Nutzung der knappen
Flughafenkapazitäten begegnet werden. Hieau Können eine optimierte Slotvergabe
und eine bessere Nutzung der zugeteilten Slots beitragen. Es darf jedoch keinesfalls
ausschließlich auf die bessere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur abgestellt
werden, die Notwendigkeit der Schaffung neuer Kapazitäten muss arvingend
berücksichtigt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und
europäischen Flughäfen dauerhaft zu sichern.

3- Die Luftverkehrspolitik fokussiert sich insbesondere in Deutschland auf die beiden Hub-
Flughäfen FranKurt und München sowie die großen internationalen Flughäfen. So liegt
allein der Anteil der Flughäfen Berlin, Düsseldorf, FranKurt, Hamburg, Hannover,
Köln/Bonn, München und Stuttgart bm gesamten Passagieraufkommen in Deutschland
bereits heute bei 86 Prozent und wird den Prognosen zufolge bis 2015 auf 88 Prozent
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. ansteigen. lnsbeeondere die Hub-Flughäfen sind unverzichtbare Bestandteile der
FlughJfenstruktur Deutschlands. Daneben kommt aber auch den anderen
inteinationalen Flughäfen als auch den Regionalflughäfen in Deutschland eine hohe
Bedeutung fUr Wirtschaft und lnfrastruktur in ihrer jeweiligen R9Oio1 zu. Die
Entscheid-ung der Konzentration auf bestimmte Flughäfen bei der Verkehrsplanung
sollte aufgrund der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten im
Flughafeninfästrukturbereich auch in Zukunft den einzelnen Mitgliedstaaten obliegen'
Es besteht daher keine Notwendigkeit für eine zentralistische Flughafenpolitik seitens
der Europäischen Kommission,

Die Einrichtung einer einheitlichen Beobachtungsstelle für die mittelfrietige
Kapazitätsplanung unter Federführung der Europäischen Kommission ist abzulehnen.
Die Planungshoheil und Infrastrukturuerantwortung für die Flughafenkapazitäten liegt

' originär in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, Dies hat sich in der Vergangenheit
bewährt, da auf diese Weise den unterschiedlichen regionalen Anforderungen
hinsichtlich der wirtschaftlichen und verkehrspotitischen Fragestellungen erfolgreich
Rechnung getragen wurde. Die Schatfung einer zentralen Planungsstelle ist in diesem
Zusammenhang nicht zielftihrend, da dies einen gegen den Grundsatz der Subsidiarität
verstoßenden Eingriff in nationale Planungskompetenz darstellen würde, der Ltberdies
aufgrund unnötiger Btlrokratisierung sogar positive Entwicklungen im
Fl ug hafeninfrastrukturbereich bremsen könnte.

Zu unterstützen ist der Vorschlag der Europäischen Kommission, der darauf abzielt,
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) ffiehr Kompetenzen zu
ubertragen. Das Ziel der EASA ist die Förderung höchstmöglicher Sicherheits- und
UmwefiEtandards in der Zivilluftfahrt. Die Mitgliedstaaten haben dezeit nicht die
gleichen Wettbewerbsbedingungen, da diese die Bestimmungen der IGAO nach wie
vor nicht einheitlich umsetzen. Insofern ist es sinnvoll die EASA als eine Art
Zwischenbehörde zu installieren und deren Kompetenzbereich auf die
Flughafensicherheit auszuweiten, um
Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

die Einhaltung einheitlicher

Die von der Europäischen Kommission angestrebte Förderung der Intermodalität wird
begrüßt. Eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger ist aus ökonomischer und
ökologischer Sicht zu unterstüteen. Insbesondere im Femverkehr könnten
Bahnverbindungen dazu beitragen, reine Zubringerflüge auf Kutzstrecken abzulösen.
Es darf hierbei leOoch nicht zu dirigistischen Vorgaben kommen, sondern vielmehr ist
seitens der Europäischen Kommission ein System anzustreben, welches die
Intermodalität fördert ohne in die individuelle Wettbewerbssituation zwischen
Fluggesetlschaften und Bahnunternehmen regulierend einzugreifen.

Es besteht dezeit kein Handlungsbedarf, der eine Überarbeitung der EU-Richtlinie zur
Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste aus dem Jahr 1996 notrruendig macht. Diese
hat sich in der Vergangenheit bewährt, eine rrrreitergehende Öffnung des Marktes wird
als wenig sinnvollerachtet, da die von der Europäischen Union anvisierte Zielsetzung -
mehr Wettbewerb und Senkung der Betriebskosten der Airlines - in weiten Bereichen
erreicht wurde. Überlegungen für noch weitergehende gesetzlich vorgeschriebene
Liberalisierungsmaßnahmen müssen immer im kritischen Licht der möglichen
Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und der Auswirkungen auf
das Niveau der Sicherheit gesehen werden. Eine Erhöhung der Tahl der
Abfertigungsdienste bedeutet zugleich erhöhten Verkehr im Rampenbereich, Daneben
steht zu befürchten, dass die Stundenlöhne der Mitarbeiter der Abfertigungsdienste bei
einer weiteren Liberalisierung weiter sinken könnten.

Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Richtliniertentwurf zur Einführung
eines einheitlichen Rahmens zur Festlegung von Flughafenentgelten wird in seiner
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jetzigen Gestalt krltisch gesehen. In Deutechland besteht hierzu kein Bedarf; da seit
jafräennten ein Rechtsrähmen zur Festgetzung und Genehmigung von einem Tail der
Ftughafenentgelte gemäß S 4g LuftVZO existiert, der sich bewährt hat. Die
Ftulhafenentgelte werden in Deutschland dezeit von den Landesluftfahrtbehörden
naci Konsultation mit den Nutzem genehmigt (dabei werden bereits die ICAO-
Prinzipien "Transparenz, Gleichbehandlung, Kostenbezug" zugrunde gelegt, die
Eingang in äen Richtlinienentwurf gefunden haben), wobei deren'Angemessenheit und
rcontrolle durch die unabhängigen Gerichte und KartellbehÖrden erfolgen kann. Die
Genehmigung der Entgelte ümfasst gernäß $ 43a LuftVZO bereits die Start- und
Landeentgeftä. Oie GebLrhren fär das Abstellen der Flugzeuge und das Benutzen der
Fluggasteinrichtungen sowie an einigen Standorten auch die Entgelte für Zentrale
tnfräitruktur. Eine weitergehende Genehmigungspfticht für Entgelte erscheint daher
nicht notwendig. Gleichwohl ist anzuerkennen, dass in vielen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union die Prozesse der Entgelterhebung nicht diesen strengen
Regularien wie in Deutschland unterworfen sind, so dass ein europaweit einheitlicher
Regelungsrahmen, der Raum für individuelle Kunden- und Verkehrsstrukturen, fÜr
verschiedene Geschäftsmodelle sowie für die Gestaltung einer bedarfsgerechten
lnfrastruktur lässt, zu begrüßen ist, Es darf jedoch ausdrucKlich nicht zu einer
Überreg ulierung kommen.

ll. Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fordert die Bundesregierung auf

- sicherzugtellen, dass ,der in Deutschland prognostizierten Verkehrsentwicklung im
Luftverkehr dadurch Rechung getragen wird, daes - neben einer optimierten
Regulierung am Boden - der Aus- und Neubau der Hub und Großflughäfen intensiv
vorangetrieben wird.

- darauf hinzuwirken, daes die Bedeutung der deutschen Hub;Flughäfen im Rahmen der
Schaffung eines europäischen Luftverkehrsnetzes besondere Aufmerksamkeit findet,

- darauf hinzr.rwirken, dass die Einrichtung einer einheitlichen Beobachtungsstelle für die
mittelfristige Flughafenkapazitätsplanung unter Federführung der Europäischen
Kommission abgelehnt wird.

- sich für eine Aus-weitung der Zuetändigkeiten der EASA auf den Bereich der
Fl ug hafensicherheit einzusetzen.

- den Ausbau intärmodaler Verkehrskonzepte a) fördern, zugleich jedoch
sichezustellen. dass eine dirigistische Verkehrssteuerung seitens der Europäischen
Gemeinschaft verh indert wird.

- darauf hinanrvirken, dass eine Revision der Bodenabfertigungsrichttinie der
Europäischen Union aus dem Jahr 1996 zvr Zeil nicht weiter verfolgt wird.

- sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen des Entgelt- und Richtlinienentwurfs der
Europäischen Gemeinschaft leben der Möglichkeit eine nationale zentrale
Regulierungsbehörde zu schaffen - auch die Möglichkeit eingeräumt wird, bestehende
Regulierungsansätze in den Nationalstaaten zu nutzen und weiter zu entwickeln.
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